
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/5/10 11Os39/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1994

Norm

StPO §270 Abs2 Z5

Rechtssatz

Durch die Bestimmung des § 270 Abs 2 Z 5 StPO soll gewährleistet werden, daß die betre8enden Erwägungen

insbesondere im Rechtsmittelverfahren einer Überprüfung zugänglich sind.
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